
Anlage 20 b 
Fachspezifische Anlage für das Fach Physik (Zwei-Fächer-Bachelor) 
 
vom 01.10.2014 
- Lesefassung - 
 
1. Bachelorgrad 
 
Die Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften verleiht im Fach Physik für ihre Studienprogramme den 
Titel „Bachelor of Science“ (B.Sc.) oder den Titel "Bachelor of Arts“ (B.A.). Gehört das zweite Fach zu den Na-
turwissenschaften, Mathematik (Ausnahme Elementarmathematik) oder Informatik wird der Titel „Bachelor of 
Science“ (B.Sc.) vergeben. 
 
 
2. Teilzeitstudium 
 
Ein Teilzeitstudium ist im Fach Physik möglich, eine Fach-Studienberatung wird dringend empfohlen. 
 
 
3. Besondere Zulassungsvoraussetzungen 
 
Keine. 
 
 
4. Ziele des Studiums 
 
Nach Abschluss des Studiums sollen die Studierenden: 
 

• Grundkenntnisse der wichtigsten Teilbereiche der Physik besitzen; dies schließt begriffliche Sicherheit 
und den angemessenen Umgang mit Formalsystemen und Gesetzmäßigkeiten ein; 

 
• grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten im Experimentieren aufweisen; 
 
• einen Einblick in aktuelle Forschungsmethoden und Forschungsfragestellungen der Physik erhalten 

haben; 
 
• einen Überblick über die Entstehung und Entwicklung der Physik sowie über ihre wissenschafts-

theoretischen Grundlagen haben; 
 
• in einem Teilgebiet der Physik vertiefte Kenntnisse erworben haben; 
 
• sich grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich der Vermittlung physikalischer Inhalte in ver- 

schiedenen Bildungsinstitutionen angeeignet haben; dies schließt schulexperimentelle und schulprakti-
sche Studien ein. 

 
Durch die Aneignung der o. g. Fähigkeiten können in Kombination mit dem Studium anderer Fächer und der er- 
folgreichen Teilnahme an den Angeboten des Professionalisierungsbereiches Kompetenzen für vielfältige Be- 
rufsfelder auch außerhalb des schulischen Bereichs erworben werden. Auf Grundlage einer genügend breiten 
Ausbildung in der experimentellen und theoretischen Physik sind in Verbindung mit einer weiteren betrieblichen 
Ausbildung Berufsfelder beispielsweise im Patentbereich, im Wissenschaftsjournalismus, in der Informations- 
technik oder in anwendungsorientierten Tätigkeitsbereichen der Industrie denkbar. 
 
 
5. Berufliche Zielrichtungen 
 
Das Fach Physik bietet Studienprogramme nach § 5 a und b dieser Ordnung mit Zielrichtung des Übergangs in 
einen viersemestrigen Studiengang „Master of Education“ an. 
 
In Verbindung mit den Kombinationsmöglichkeiten im zweiten Fach und im Professionalisierungsbereich (siehe 
Anlage 3) ist auf Grundlage der Studienangebote nach § 5 auch ein berufsbefähigender Bachelor-Abschluss für 
den außerschulischen Bereich möglich. In diesem Fall wird eine Studienberatung im Fach Physik dringend 
empfohlen. 



6. Allgemeine Hinweise zum Studium 
 
Die Zulassung zur Modulprüfung kann die regelmäßige, aktive und dokumentierte Teilnahme an praxisorientier-
ten Lehrveranstaltungen (Praktika, Übungen, Seminare) voraussetzen (§ 9 Abs. 4). Für Leistungen, die in sol-
chen Lehrveranstaltungen erbracht werden, können Bonuspunkte vergeben und in die Modulbenotung einbezo-
gen werden (§ 11 Abs. 4). Dabei muss gewährleistet sein, dass auch ohne Bonussystem die Note 1,0 erreicht 
werden kann. Näheres regeln die Modulbeschreibungen. Im Konfliktfall ist eine Ombudsperson einzubeziehen. 
 
 
7. Studienprogramme 
 
Die Wiederholung einer bestandenen Prüfung zur Notenverbesserung ist nicht möglich, wenn es sich um ein 
Referat, eine fachpraktische Übung oder eine Hausarbeit handelt. 
 
 
a) Basiscurriculum für das Studienprogramm nach § 5 a und b dieser Ordnung 
 
Im Basiscurriculum werden die für ein erfolgreiches Physik-Studium erforderlichen Grundkenntnisse und -
fähigkeiten sowie grundlegende Fähigkeiten für die Vermittlung physikalischer Sachverhalte vermittelt. 
 
Basismodule (30 KP) 
 

Modulbezeichnung Lehrveranstaltungen KP Prüfungsleistungen 

phy010 
Experimentalphysik I 

1 VL, 1 Ü 6 1 Klausur oder 
1 mündl. Prüfung 

phy020 
Experimentalphysik II 

1 VL, 1 Ü 6 1 Klausur oder 
1 mündl. Prüfung 

phy211 
Grundpraktikum Physik I 

1 PR 6 Fachpraktische Übungen 

phy260 
Physik lernen und lehren 

1 VL, 1 Ü 6 2 Prüfungsleistungen: 
1 Klausur 
1 fachpraktische Übung 

phy030 
Experimentalphysik III 

1 VL, 1 Ü 6 1 Klausur oder 
1 mündl. Prüfung 

Gesamt  30  
 
 
b) Aufbaucurriculum für das Fach Physik mit Zielrichtung des Übergangs in den viersemestrigen Stu-

diengang Master of Education (Lehramt an Gymnasien) oder Erwerb eines berufsbefähigenden 
Bachelor-Abschlusses 

 
a. Studienziel ist die Erweiterung der im Basiscurriculum erworbenen physikalischen Kenntnisse und Fä-

higkeiten einschließlich der Begleitwissenschaften mit Zielrichtung a) des Übergangs in einen vierse-
mestrigen Studiengang „Master of Education“ (Lehramt Gymnasien) oder b) des Erwerbs eines berufs-
befähigenden Bachelor-Abschlusses in Kombination mit einem weiteren Fach. 

 
b. Es werden Aufbaumodule im Umfang von 30 Kreditpunkten studiert, die auch dem Erwerb vertiefter 

Kenntnisse in Teilbereichen der Physik dienen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aufbaumodule (30 KP) 
 
Es sind folgende Aufbaumodule zu studieren: 
 

Modulbezeichnung Modul- 
typ 

Lehrveran- 
staltungen 

KP Prüfungsleistungen 

phy215 
Grundpraktikum Physik II 

Pflicht 1 PR 4 Fachpraktische Übung 

phy044 
Experimentalphysik IV (Struktur der 
Materie) 

Pflicht 1 VL, 1 Ü 6 1 Klausur oder 
1 mündl. Prüfung 

phy214 
Experimentalpraktikum mit 
Berufsbezug 

Pflicht 1 PR, 1 SE 8 Fachpraktische Übung 

phy220 
Mathematische Methoden der Physik 

Wahl- 
pflicht 

1 VL, 1 Ü 6 2 Prüfungsleistungen: 
Klausur oder 
mündl. Prüfung oder Referat mit schriftl. 
Ausarbeitung oder Hausarbeit 

phy230 
Mathematische Methoden der Physik/ 
Naturwissenschaften an außerschuli-
schen Lernorten 

Wahl- 
pflicht 

1 VL, 1 Ü 6 2 Prüfungsleistungen: Klausur oder 
mündl. Prüfung oder Referat mit schriftl. 
Ausarbeitung oder Hausarbeit 

phy240 
Einführung in ausgewählte Probleme 
der modernen Physik 

Wahl- 
pflicht 

1 VL, 1 Ü 6 2 Prüfungsleistungen: Klausur oder 
mündl. Prüfung oder Referat mit schriftl. 
Ausarbeitung oder Hausarbeit 

phy251 
Theoretische Physik I (Mechanik) 

Pflicht 1 VL, 1 Ü 6 1 Klausur von max. 2 Std. oder 
1 mündl. Prüfung von max. 30 Min. oder 
1 Referat von max. 30 Min. mit schriftl. 
Ausarbeitung oder 
1 Hausarbeit von max. 20 Seiten

Gesamt   30  

 
Wenn der Master of Education Gymnasium angestrebt wird, muss das Modul phy220 (Mathematische Metho-
den der Physik) belegt werden. Wenn der Master of Education nicht angestrebt wird, kann auch eines der Mo-
dule phy230 (Mathematische Methoden der Physik/Naturwissenschaften an außerschulischen Lernorten) oder 
phy240 (Einführung in ausgewählte Probleme der modernen Physik) belegt werden. 
 
 
c) Aufbaucurriculum für das Fach Physik mit Zielrichtung des Übergangs in den viersemestrigen Stu-

diengang Master of Education (Lehramt an Haupt- und Realschulen) oder Erwerb eines berufsbefä-
higenden Bachelor-Abschlusses (60 KP) 

 
a. Studienziel ist die Erweiterung der im Basiscurriculum erworbenen physikalischen Kenntnisse und Fä-

higkeiten einschließlich der Begleitwissenschaften mit Zielrichtung a) des Übergangs in den viersemest-
rigen Studiengang „Master of Education“ oder b) des Erwerbs eines berufsbefähigenden Bachelor-
Abschlusses in Kombination mit einem weiteren Fach. 

 
b. Es werden die Basismodule phy010, phy020, phy030, phy211 und phy260 studiert (30 KP). Zusätz-

lich werden Aufbaumodule im Umfang von 30 Kreditpunkten studiert, die auch dem Erwerb vertief-
ter Kenntnisse in Teilbereichen der Physik dienen. 

 
c. Bei dem einen frei wählbaren Modul des Professionalisierungsbereichs (Umfang 6 KP) wird dringend 

empfohlen, ein von den Naturwissenschaften/Mathematik angebotenes Modul zu wählen. 
 



Es sind folgende Aufbaumodule zu studieren: 
 

Modulbezeichnung Modul- 
typ

Lehrver- 
anstaltungen

KP Prüfungsleistungen 

phy215 
Grundpraktikum Physik II 

Pflicht 1 PR 4 Fachpraktische Übung 

phy044 
Experimentalphysik IV (Struktur 
und Materie) 

Pflicht 1 VL, 1 Ü 6 1 Klausur oder 
1 mündl. Prüfung 

phy213 
Experimentalpraktikum Haupt-, 
Real- und Förderschule 

Pflicht 1 PR 6 Fachpraktische Übung 

phy214 
Experimentalpraktikum mit  
Berufsbezug 

Pflicht 1 PR, 1 SE 8 Fachpraktische Übung 

phy220 
Mathematische Methoden der Phy-
sik 

Wahl- 
pflicht 

1 VL, 1 Ü 6 2 Prüfungsleistungen: 
Klausur oder mündl. Prüfung oder  
Referat mit schriftl. Ausarbeitung oder 
Hausarbeit 

phy230 
Mathematische Methoden der Phy-
sik/Naturwissenschaften an außer-
schulischen Lernorten 

Wahl- 
pflicht 

1 VL, 1 Ü 6 2 Prüfungsleistungen: 
Klausur oder mündl. Prüfung oder  
Referat mit schriftl. Ausarbeitung oder 
Hausarbeit 

phy240 
Einführung in ausgewählte Proble-
me der modernen Physik 

Wahl- 
pflicht 

1 VL, 1 Ü 6 2 Prüfungsleistungen: 
Klausur oder mündl. Prüfung oder  
Referat mit schriftl. Ausarbeitung oder 
Hausarbeit 

Gesamt   30  
 
In den Modulen phy213 bzw. phy214 sind fachdidaktische Anteile von 3 Kreditpunkten bzw. 4 Kreditpunkten 
enthalten. 
 
 
d) Basiscurriculum für das Fach Physik mit Zielrichtung des Übergangs in den viersemestrigen Studi-

engang Master of Education (Lehramt Sonderpädagogik und Lehramt Wirtschaftspädagogik) 
 

Modulbezeichnung Lehrver- 
anstaltungen 

KP Prüfungsleistungen 

phy010 
Experimentalphysik I 

1 VL, 1 Ü 6 1 Klausur oder 
1 mündl. Prüfung 

phy020 
Experimentalphysik II 

1 VL, 1 Ü 6 1 Klausur oder 
1 mündl. Prüfung 

phy211 
Grundpraktikum Physik I 

1 PR 6 Fachpraktische Übung 

phy212 
Grundpraktikum Physik IIa 

1 PR 3 Fachpraktische Übung 

phy260 
Physik lernen und lehren 

1 VL, 1 Ü 6 2 Prüfungsleistungen: 
1 Klausur 
1 fachpraktische Übung 

phy270 
Naturwissenschaften an außerschulischen 
Lernorten 

1 EX, 1 SE 3 1 Referat von max. 30 Min. Dauer mit 
schriftl. Ausarbeitung von max. 8 Seiten 

Gesamt  30  
 
  



Zertifikat Energiebildung 
 
Ein besonderes Angebot zur Profilierung bildet das Zertifikat Energiebildung. Wird in einem Fach in diesem 
Fach das Modul „Energie – interdisziplinär“ aus der Anlage 3 mit mindestens einem Fachmodul, einem fachdi-
daktischen Modul oder einem PB-Modul mit Energiebezug kombiniert und erfolgreich mit 12 Kreditpunkten ab-
solviert, wird auf Ebene der jeweils beteiligten Fakultät ein Zertifikat. 
 
„Energiebildung“ der Universität Oldenburg vergeben. Die Prüfungsleistung muss einen thematischen Bezug 
zur nachhaltigen Energieversorgung- oder -nutzung aufweisen. 
 
 
8. Professionalisierungsmodule 
 
Einzelheiten zu den Professionalisierungsmodulen sind in der Anlage 3 geregelt. Die Belegung der Angebo-
te des Faches Physik wird dringend empfohlen. 
 
 
9. Bachelorarbeitsmodul im Fach Physik 
 
Das Bachelorarbeitsmodul besteht aus der Bachelor-Arbeit in Physik im Umfang von zwölf Kreditpunkten (Bear-
beitungszeit vier Monate) und einer begleitenden Lehrveranstaltung zur Spezialisierung im Umfang von drei 
Kreditpunkten. 
 


